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Bundesministerium für XIII. Gesetzgebungsperiode 
Land- und Forstwirtschaft Wien, 1973 07 13 
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4:297- . / }\, B. 
zu /f.2-'16)J. 
Präs. am .. ~_9~. __ ~_~!!J973 

der schriftlichen parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten 
zum National~at Libal und Genossen (SPÖ) , Nr.129ü/J, vom 
290Juni 1973, betreffend verschiedenartige' Festlegu:ng des Be-:-
.standszins fur Spo.,.-,tanlagen durch die Gene,raldirektiön der 
Österreich ischen Bundesforste 

Anfrage: ". 
'. .. 
10 We.lche .. GrÜnde waren maßgebend,· den Bestandszins beim Arbei·~ 

, 
.,,;, .ter~Turn"'· und -Sportverein Hallstatt m;i.t 7736, --, bei der Sport-

union . Ebensee für eine großere Fläch€3 jedoch nur mit S, 800~--

pro C:.P~o festzusetzen? 
-~: .. .:.;. .. -.. ~_: ... _.-... _':::.' -_.- . 

2., Sind Sie gewillt, diese ungerechte Behandlung abzustellen und 

den B~standszins, auch in' Hallstatt den Verhältnissen .in 'l~bElTl-:' 

see ents·prechend.·anzupassen:? 

A-ntw6 rf: l. --,."'".. 
DielVIarktgeirieinde Hallstatt hat von den Österreich ischen Bundes­

'forsten be'r~:its seit längerer Z,eit eine· Grundfläche im Ausmaß. 

von 11.070 m2 als Sportplatz gepachtet, wobei'· der Pachtzins im 
oahre~ 1958mit:'SO~:)/m2 und. J-ahr festgesetzt worden war~;'.A~l~ß­
lich verschiedener Investitionen der Gemeinde auf denL~$.pOT:.t.p.lat,z. 

wurde 1970 das Pachtverhäl tnis,neu geregel t..DiePach·bdaue r wur~ 

de.:,.bis Ende 1989 've'rlängert und auch der Pac,htzinsnach MaßgalJG 
. --

neuer Richtlinien des' Bundesminis·teriums,;fü.r Finanzen ."t'8vidiert; 

Nach diesen Richtlinien sj.nd solche Pachtzinse mit 4 % des Ver­

kehrswertes der Grundfläche zu berechnen .•... , ' 
... .. '. , .I. ' .. '. ,'" .. ? 

Ausgehend von !3inem Verkehr.9~y~rt vonB.,~5,-/m- hätte 
~ .. ..:! .. \..' ." ... 

'sich somit einjährlither Pacht,zins .vön runq.,S 11 .. 0GO, ... ·ergeben. 

im . Hinblic kaut den'-Verwend D:ngs'z~~~k "lvu':td.e aber von' den·Bundes...; 

fo~sten· ein Lj·O '%iger Abschlag g~währt, sodaß' ab 1970· tatsäc'hl:i.ch 

ein Pachtzins von S ·6'.642, - zu entrichten war • Der Pac"h"tvertrag 

wurde beiderseits unterfertigt. Durch die Anwendung der VJertsiche-
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rungsklausel hat sich der Pachtzins auf S 70736,- im Jahro 1972 
erhöht. 

Es ist richtig, daß in Ebensee im Jahre 1955 Grundflä­
chen im Ausmaß von 11 0488 m2 ä:n ·-die:~öste·rrelchische Turn- und 

Sportunion alS" Sportplatz verpachtet. vvurden, wobei als Pachtzins 
. . . . 

ein Betrag von. S 80Ö~'-: pro Jahr festgelegt VlJUrde. Im Jahre 1966 

wurde das Ausmaß derPachtfläche mit 130685 m.2 neu festgele·gt,· die 

Pachtdauer bis Ende 1996 verlängert und zugleich als neuer Pacht:­

zins ein Betrag von jährlich S 10000,- (wertgesichert) verein­

bart 0, Zuletzt betrug der jährliche Pachtzins S -'10273,-. 

zu ,Frage 1.) :, 

Die unterschiedliche Fachtzinshöhe, die keine sVlegs be­

friedigend ist, ist auf die Anc1erung der Grundsätze für die Be·­

messung von Pachtzinsen in der Zeit von 1966 (Regelung in Then­

see) bis 1970 (Reg~i ung in Hallstatt) zurückzufühY'en. Während 

f~Üher .P~~htzin~e'iü~ Sportplätze wegen des Verwehdungszweckes 

niedriger festgesetzt wurden, wurden sie später in'der bereits 

erwähnten Weise vom Verkehrswer·t; der benützten GrüDdflächeD her-

geleitet 0 • ,- " '. 

zu Fragf2~) 

Es besteht das Bestreben, hinsichtlich der Pachtzins­

höhe möglichst gleiche Regelungen zu erY'eichen, um jede U~ge-. ."- -. . 

rechtigkeit zu vermeiden. Allerdings, muß beachtet werden, daß es 

sieb sowohl im Falle Hallstatt als auch im Falle Ebensee U~ 

rechtsverbindliche Pachtverträge handelto Eine HerabSetzung des 

von der Gemeinde Hallstatt zu zahlenden Pacbtzi.nses würde einem 

Verzicht des Bundes auf eine besteherde J?orderung gleic;hkommen~ 

wozu zufolge der bestehenden Vorschriften die Zustimmung des Bun·­

desministeriums für Finanzen erforderlich ist~ 

'. :Die Österreichischen Bundesforste waren bemüht, die Zu­

stilnniung der österreichischen Turn-und Sportunion Ebensee .zu ei-­

ner Erhöhung des Pachtzinses auf einen Betrag zu erreichen, der 

dem von 'der Gemeinde Hallstatt zu entrichtenden Pachtzins eut-

spricht. Leider hat sich aber der Pächter, der rechtlich nur zu 

Ir. '," 
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einer Änderung des Pachtzinses nach Maßgabe der Wertsicherungs­
klausel verhalten werden kann, nach anfänglj.ch srfolgirerp""'echenden 
Verhandlungen schließlich nur zu einer Er'höhung um 100 % bereit 
81"kJart. 

Ich vverde aber den .Bundesminister für Finanzen unter 
Vor1age eines konk-r-eten Vorschlages um Ergänzung der bestehenden 
Richtlinien ersuchen, daß bei Verpachtungen von Grundstücken für 
Sportzwecke oder andere gemeinnützige Verwendungen vom Pacht­
ZÜ1~::;, c1GI' mch bei Herlei tung vom Verkehrswert des Grundstückes 

" -'- • • 1 . . h- bt . " D' ergu) v ~ J8i7el.t..s 8J.n angemessener Absc lag gemac. Wlra. .lese 
neue Regelung soll nacb meiner Vorstellung dann nicht nur auf 
neue Pachtverhältnisse, sondern auch auf den Pachtvertrag mit der 

H Gemeinde allste.tt Arrvvendung finden $ 1JJaS ich dem Bundesmil1is'l:;er 
für Finanzen gleichfalls vorschlagen werde • 

. , Der Bundesminister: 
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